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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1979

Norm

ABGB §1017

HGB §49

HGB §50

Rechtssatz

Eine Nachprüfungsp2icht des Dritten, ob Beschränkungen des Prokuristen im Innenverhältnis bestehen, und damit

auch eine Haftung des Dritten für Fahrlässigkeit wird nur dann angenommen, wenn der Dritte nach dem Umständen

darauf schließen mußte, daß der Prokurist die ihm zustehende Vertretungsmacht treuwidrig zum Nachteil des

Inhabers des Handelsgewerbes mißbrauchte.
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